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Zur Frage der Normung in der Textilindustrie
Von Prof. Dr. Ing. E. Honegger.

4. Organisation der Normung in der Schweiz

Der Verein Schweizerischer Maschinenindustrieller (V
SM > hat vor über 25 Jahren ein Normalienbüro gegrün-
det, das in der Zwischenzeit die Normung im Gebiet des
Maschinenbaues in Zusammenarbeit mit der Industrie
durchgeführt hat. Eine Anzahl von technischen Kom-
missionen haben die verschiedenen Gebiete bearbeitet
und die geistigen Unterlagen für die Normblätter ge-
liefert. Die Normblätter selbst sind dann jeweils vom
Normalienbüro redigiert worden.

Die Entwicklung eines Normblattes erfolgt durch eine
Anzahl von genau festgelegten Stufen, deren wichtigste
die folgenden sind:

1. Arbeitsaufnahme beschlossen
2. Entwurf in Arbeit
3. Entwurf zur Kritik veröffentlicht
4. Entwurf dem Vorstand vorgelegt
5. Norm beschlossen
6. Gut zum Druck.

Die gewählte Organisation der Arbeit, insbesondere die
vorgeschriebene Veröffentlichung der Normentwürfe, gibt
allen Interessenten die Möglichkeif, an einem in Enf-
Stellung begriffenen Noi-mblatt Kritik zu üben. Die ein-
gehenden Beanstandungen werden von der betreffenden
technischen Kommission geprüft und nach Möglichkeit
berücksichtigt. Die Organisafion bringt es mit sich, daß
die Enfstehungszeit eines Normblattes viele Monate, oft
sogar Jahre betragen kann; sie hat aber auch den Vor-
teil,, daß nur Normen zustande kommen, die einer all-
seifigen. Prüfung standhalten. Im Zweifelsfall besteht
übrigens noch die Möglichkeit, ein Normblatt vorerst
als provisorische Norm („Vornorm") oder als Einfüh-
rungsnorm („E-N.orm") herauszugeben.

Die ausgezeichnete Organisation des VSM-Normalien-
btros hat .sidx in der 25jährigen Tätigkeit dieser Insti-
ftjgon aufs beste bewährt. — Als vor kurzem die -Textil-
lnaschincniiidusfrie die Normung auf ihrem Gebiete
durchzuführen beschloß, wurde im Rahmen des VSM-

(Schluß)

Normalienbüros eine neue technische Kommission gebil-
det, der die Bearbeitung der speziellen Normblätter für
diesen Zweig des Maschinenbaues obliegt. Die Be-
schreitung dieses Weges war in diesem Fall zum voraus
eindeutig gegeben insofern, als die Textilmaschinen-*
fabriken auch Mitglieder des Vereins Schweizerischer
Maschinenindustrieller sind und desseix Normalienbüro
ihnen ebenfalls zur Verfügung steht.

Bald stellte sich auch auf anderen Gebieten als auf
der Maschinenindustrie das Bedürfnis nach Normung
ein. Für deren Durchführung ist die Schweizerische Nor-
menvereinigung („SNV") gegründet worden, die sich eben-
falls des VSM-Normalienbüros und dessen Organisafion
für die Bearbeitung der Normbläffer bedient. Bis dahin
sind von der SNV Normen ausgearbeitet worden über:

Papier- und Bürobedarf
Kesselbau
Elektrotechnik
Straßenbau
Schlau chverschraubungen
Buchdruck
Tiefbau
Mineralöle
Krankenhaus
Dokumentation.

Auch diese Normen haben große Verbreitung in der
schweizerischen Wirtschaft gefunden und die erwartete
günstige Wirkung durch die dadurch erzielte Verein-
fachung und Verkleinerung der Typenzahl hervorgerufen.

Die Textilindustrie wird nunmehr eine besondere
Gruppe im Rahmen der SNV bildbn. Auch ihr wird die
große Erfahrung des VSM-Normalienbüros bei der Durch-
führung der Normung zur Verfügung stehen und gute
Dienste leisten. Dadurch werden ihr die sonst zu err
wartenden Anfahrschwierigkeiten weitgehend erspart
bleiben. Die bisher konstituierte technische Kommission
„Textilindustrie" hat vorläufig neun Linterkommissionen
gewählt, denen die Bearbeitung folgender Teilgebiete an-
vertraut ist:



34 MITTEILUNGEN ÜBER T E X TI L -1N D U S T RIE

1. Baumwoll-Industrie
2. Woll-Industrie
3. Leinen-Industrie
4. Seiden-Industrie
5. Kunstseiden-Industrie
6. Hanf- und Jute-Industrie
7. Zwirnerei
8. Textiltechnische Prüfung
9. Ausrüstung.
Es braucht nicht erwähnt zu werden, daß die Unter-

kommissionen auch nach anderen Gesichtspunkten hätten
gebildet werden können. Die heutige Einteilung braucht
auch nicht für alle Zeiten starr beibehalten zu werden;
sie mag die Normung beginnen, gewisse Fragen erledigen,
während später für die Abklärung anderer Fragen mög-
licherweise andere Unterkommissionen konstituiert wer-
den müssen. Es ist z. B. denkbar, daß einmal Unter-
kommissionen für „Weberei, Wirkerei, Strickerei" und
ändere Gebiete gewählt werden müssen.

5. Beginn der Normungsarbeif in der Textilindustrie
Nachdem die Gruppe „Textilindustrie" im Rahmen der

SNV konstituiert worden ist, stellt sich die Frage, welche
Gebiete an allererster Stelle genormt werden sollen. Die
Antwort wird hauptsächlich auf die Interessen der Tex-
tilindustrie Rücksicht nehmen, daneben aber auch den
Aufbau der ganzen Normungsarbeit im Äuge behalten
müssen.

Von beiden Gesichtspunkten aus drängt sich zuerst
die Festlegung der textiltechnischen Prüfverfahren auf.
Diese müssen die Grundlage bilden, auf die die Nor-
mang der verschiedenen Industriezweige später aufbauen
kann. — Das Fehlen einer Norm auf diesem Gebiete
ist in Industrie, Schule und Laboratorium als großer
Mangel empfunden worden. Als vorläufige Notlösung
stützten sich viele Industrien bis dahin einfach auf aus-
ländische Normen. Gerade an diesem Beispiel zeigt es
sich aber wieder, daß ein solches Vorgehen für die
Schweiz nicht in Betracht kommen kann, da zwischen den
Prüfnormen der wichtigsten industriellen Großstaaten,
z. B. USA., Deutschland und anderen, weitgehende Diver-
genzen auftreten.

Für die Normung der textiltechnischen Prüfungen ist
eine besondere Unterkommission bestellt worden, in der
der Vertreter der Eidgenössischen Materialprüfungs-
anstalt in St. Gallen den Vorsitz führt und daneben die
wichtigsten Textilindustrien des Landes vertreten sind.
Aufgabe dieser Unterkommissionen wird es sein, die
textiltechnische Prüfung in Uebereinstimmung mit den
neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft und in best-
möglicher Harmonie mit den Normen des Auslandes fest-
zulegen. Da, wo zwischen unseren Normen und den
ausländischen Normen Divergenzen auftreten, werden
auf dem Normblatt besondere Bemerkungen den Benutzer
darüber aufklären, mit welchen Abweichungen in den
Ergebnissen gerechnet werden muß.

Eine ganz besondere Situation weist die Seidenindustrie
auf: auf ihrem Gebiete bestehen schon weitgehende
internationale Vereinbarungen über die auszuführenden

Absatz- und Produktionswandlungen der

A. M. Nachdem nunmehr die Produktions- und Absatz-
Ziffern der Kunstseidenindustrie unseres Landes für 1944

vorliegen, ist es möglich, sich ein zuverlässiges Bild
über die gegenwärtige Situation dieses wichtigen Sektors
unserer Textilwirtschaft im verflossenen Jahre zumachen,
wie es auch interessant ist, sich bei dieser Gelegenheit
die Entwicklungstendenzen dieser Industrie seit Kriegs-
beginn vergleichsweise zu vergegenwärtigen.

Die drei Konstseidefabriken (Société de la Viscose
Suisse S. A., Feldmiihle AG Rorschach, Sfeckborn Kunst-
seide AG), deren Änlagewert sich auf über 50 Millionen
Franken beläuft, haben im Jahre 1944 insgesamt 18 000 t

Prüfungen, die Beurteilung der Qualität, die Bestimmung
des Handelsgewichtes und zahlreiche andere Fragen von
technischem Interesse. Da diese Festlegungen internatio-
nale Beachtung gefunden haben, wird sich die schweize-
rische Normung soweit als möglich daran anlehnen
müssen. Die Normung wird somit auf diesem Gebiet oft
lediglich in der Ilebertragung schon bestehender Ver-
einbarungen auf die einheimische Normblatt-Form be-
stehen. Nur in Fällen, sofern solche vorkommen, in denen
ein eindeutiger Widerspruch mit den Ergebnissen neue-
rer wissenschaftlicher Forschungen auftritt, wird eine noch-
malige Prüfung der betreffenden Fragen und die Fest-
legung von Normen notwendig sein, die von den frii-
heren Handelsusanzen und internationalen Abmachungen
abweichen.

Ein wichtiges Gebiet, das in allen Zweigen der Tex-
tilindustrie genormt werden muß, ist das der „nor-
malen Garnnummern". Vorausgehend wird das Garn-
numerierungssystem festgelegt werden müssen. Hier sieht
sich die Schweiz wieder einer besonderen Lage gegen-
übergestellt, indem sie sowohl mit Ländern, die alle
nicht metrischen Numerierungen abgeschafft haben, wie
mit Ländern, die ausschließlich englische Garnnume-
rierung verwenden, in regem Verkehr steht. In der
heutigen Lage wird die Schweiz nicht umhin können,
englische und metrische Numerierung nebeneinander zu
verwenden, jedenfalls in den meisten Gebieten der
Textilindustrie. Da anderseits Seide und Kunstseide nach
wie vor nach Titer bemessen werden, kann die Normung
in dieser Frage nicht einfache und ideale Zustände
schaffen, sie kann aber zweckmäßige Hilfsmittel der
Industrie zur Verfügung stellen, die die abweichenden
Garndicken-Meßverfahren leicht umzurechnen gestatten.

Im Anschluß an die Garnnumerierung wird auch die
Bemessung der Drehung und deren zweckmäßige Be-
Zeichnung festgelegt werden müssen. Auch diese Frage
war schon vor Beginn des Krieges Gegenstand internatio-
naler Beratungen; die aus USA. stammende Bezeichnung
des Drehsinns durch die Buchstaben S und Z hat sich
schon in verschiedenen Ländern eingebürgert und dürfte
durch ihre Zweckmäßigkeit auch unsere Zustimmung
finden.

Parallel mit der wissenschaftlichen Erforschung der
hygroskopischen Eigenschaften der Textilien wird auch
die Normung des zulässigen Feuchtigkeitsgehaltes zur
Durchführung kommen. Das Fehlen einer eigentlichen
Normung gerade auf diesem Gebiete sowohl für die zu-
lässige Feuchtigkeit wie die Art der Bestimmung des
Feuchtigkeitsgehaltes war schon off Veranlassung von
Schwierigkeiten zwischen verschiedenen Interessenten.

Im Vorgehenden sind einige Probleme mehr oder wem-
ger zufällig aus der großen Fülle der Aufgaben, die die
textiltechnische Normung zu lösen haben wird, heraus-
gegriffen worden. Wird die Arbeit einmal richtig ange-
packt und erkennt die Industrie anhand konkreter Bei-
spiele, wie nützlich die Normung für sie ist, so werden
zweifellos der technischen Kommission. „Textilindustrie"
aus dem Kreise der Interessenten Aufgaben in großer
Zahl zur Erledigung zugewiesen werden.

schweizerischen Kunstseidenindustrie

Kunstseide und Zellwolle produziert gegenüber einer Ge-

samtproduktion von rund 60001 im letzten Friedensjahr,
was einer Verdreifachung entspricht. Interessant ist die

Entwicklung der Zahl der beschäftigten Arbeiter in der
Vergleichszeit. Während im Jahre 1938 insgesamt rund
3000 Arbeiter beschäftigt wurden, stieg diese Zahl 1944

auf rund 4500 (Société de la Viscose S. A. 3000, Feld-
mühle AG 1200, Steckborn Kunstseide AG 320), wovon
allerdings im Durchschnitt etwa 800 Arbeitnehmer durch
Militär-, Hilfs- und Landdienst in ihrer Fabriktätigkeif
ausfielen. Jedenfalls ist festzustellen, daß die Vermeh-

rung der Arbeiterzahl im Verhältnis weif hinter der ge-

steigerten Produktion zurückgeblieben ist.
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